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101 Aufhebung der Allgemeinverfügungen der Stadt Köln  
zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Über- 
tragung von SARS-CoV-2 („Corona-Virus“), hier: Reise- 
rückkehrer aus Risikogebieten – Anordnung häuslicher  
Quarantäne, vom 24. März 2020 und vom 26. März 2020

Dem Inkrafttreten der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizie-
rungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Bezug auf Ein- 
und Rückreisende (CoronaEinreiseVO) vom 09.04.2020 trage 
ich wie folgt Rechnung:

I.	 Die Allgemeinverfügung
	 vom 24.03.2020, Amtsblatt der Stadt Köln 2020, Sonder-

nummer 27, S. 449 f., ausgegeben am 25.03.2020, zum 
Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Übertragung 
von SARS-CoV-2 („Corona-Virus“), hier: Reiserückkehrer 
aus Risikogebieten – Anordnung häuslicher Quarantäne 

	 und die Allgemeinverfügung 
	 vom 26.03.2020, Amtsblatt der Stadt Köln 2020, Sonder-

nummer 30, S. 463 f., ausgegeben am 27.03.2020, zum 
Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Übertragung 
von SARS-CoV-2 („Corona-Virus“), hier: Reiserückkehrer 
aus Risikogebieten – Anordnung häuslicher Quarantäne

	 werden aufgehoben.

II.	 Die Aufhebungen unter I. treten zum 24.04.2020 mit Wir-
kung für die Zukunft in Kraft.

Begründung:
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen hat am 09.04.2020 die CoronaEin-
reiseVO erlassen, die am 10.04.2020 in Kraft getreten ist. Dort 
sind die Voraussetzungen geregelt, unter denen sich Personen 
in Quarantäne begeben müssen, die aus anderen Ländern nach 
Nordrhein-Westfalen einreisen. Die CoronaEinreiseVO umfasst 
die Einreise aus dem gesamten Ausland. Die Allgemeinverfü-
gungen erfassen hingegen lediglich Einreisende aus sog. Risi-
kogebieten und besonders betroffenen Gebieten. Für die Auf-
rechterhaltung der Allgemeinverfügungen besteht nach Inkraft-
treten der CoronaEinreiseVO somit keine Notwendigkeit mehr.

Damit für die 14-tägigen Quarantänen, die vor dem Inkrafttre-
ten der CoronaEinreiseVO aufgrund der Allgemeinverfügun-
gen entstanden sind, weiterhin eine Rechtsgrundlage besteht, 
werden die Allgemeinverfügungen erst zum 24.04.2020 und 
mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Aufhebungsverfügung können Sie innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Köln, Köln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. Nießen
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